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▪ Kurz vor Weihnachten 2018 hat sich die EU auf neue Spielregeln im Strommarkt geeinigt. Für 
Verbraucher gilt:

▪ Anbieterwechsel: Stromversorger müssen den Verbrauchern die Möglichkeit bieten, den Anbieter 
innerhalb eines Zeitraums von höchstens drei Wochen (und bis 2026 innerhalb von 24 Stunden) zu 
wechseln (ohne Gebühren);

▪ Smarte Zähler: Die Verbraucher erhalten das Recht auf smarte Zähler, um ihren Verbrauch zu 
kontrollieren, es sei denn, die Analyse in einem bestimmten Mitgliedstaat zeigt, dass die Kosten 
dieser Zähler die Vorteile überwiegen.

▪ Preisvergleich: Verbraucher erhalten kostenlosen Zugang zu einem Online-Preisvergleichstool.

▪ Dynamischer Preisvertrag: Verbraucher können sich für einen dynamischen Strompreisvertrag von 
Energieunternehmen mit mehr als 200.000 Kunden entscheiden.

Neue Stromrichtlinie aus Brüssel



▪ Die Mitgliedstaaten werden in der Lage sein, die Preise vorübergehend zu regulieren, um 
energiearme oder anfällige Haushalte zu unterstützen und zu schützen. 

▪ Der Bekämpfung der Energiearmut durch Sozialleistungen solle jedoch Vorrang eingeräumt 
werden

▪ Verbraucher können künftig als aktive Kunden direkt am Markt teilnehmen, indem sie 
beispielsweise selbst erzeugten Strom verkaufen, an Demand-Response-Programmen 
teilnehmen oder Bürgergemeinschaften beitreten

▪ Stromverteilnetzbetreiber werden zukünftig grundsätzlich vom Wettbewerb für die 
Errichtung und den Betrieb von E-Ladeinfrastruktur ausgeschlossen.

EU: Gegen Energiearmut und für Prosumer-Regeln



▪ Kohlekraftwerke werden reglementiert: Es wird eine Emissionsgrenze von 550 g 
CO2 aus fossilen Brennstoffen pro kWh Strom festgelegt. 

▪ Eingeführt werden regionale Koordinationszentren, um die Zusammenarbeit der 
Übertragungsnetzbetreiber zu unterstützen. Auch für die Verteilnetzbetreiber soll 
es einen europäischen Zusammenschluss geben

▪ Die Richtlinie muss bis 31.12. 2020 in nationales Recht umgesetzt werden

EU-Stromrichtlinie: Umsetzung bis Ende 2020



Ergebnisse der Kohlekommission –

Deutschlands Kohleausstieg

▪ Reduzierung der installierten Leistung der 
Braunkohlekraftwerke von 21,2 auf 15 GW in 
2022 sowie auf 9 GW in 2030 

▪ Für die Steinkohle wird eine Reduktion der 
installierten Leistung von 24,12 auf 15 GW in 
2022 und 8 GW in 2030 angestrebt. 

▪ bereits erfolgte freiwillige Stilllegungen in 2018 
und Umrüstungen mit Hilfe des KWK-G sind
enthalten. 

▪ Im Ergebnis sollen in 2030 noch
Kohlekraftwerke mit einer Leistung von 17 GW 
am Netz sein. Als Abschlussdatum für die 
Kohleverstromung wird das Jahr 2038 
vorgesehen.


